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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Mainz-Kastel am 29. März 2022

Ersatzbeschaffung von Blumenkübel in der Mainzer Straße in MZ-Kastel (SV 25, 38 u. 42)

Antrag der SPD-Fraktion:

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten, die nach der durchgeführten 
Ortsbesichtigung in der Mainzer Straße festgelegten Punkte (vgl. hierzu SV 25 aus 2022) mit 
den dafür vorgesehenen Blumenkübeln inkl. einer Erstbepflanzung zu platzieren.

Ergänzungsantrag der AUF-Fraktion:

Zu folgenden vorgesehenen Standorten sollen vorab der Verwirklichung der Maßnahme 
Klärungen mit den anliegenden Geschäften stattfinden mit folgender Zielrichtung: 

1) Vor Kaffeerösterei Kastel (s. SV Nr.38) : 

Austausch der dort vorhandenen kleineren Blumenkübel gegen ähnlich große und ähnlich 
leichte, die im Erscheinungsbild den übrigen Holzblumenkübeln entsprechen und die sich 
anlässlich des Fastnachtsumzuges am Tage vorher leicht entfernen lassen, um Verletzungen 
und Beschädigungen vorzubeugen und auch den größeren Zugfahrzeugen eine 
uneingeschränkte Passage dieses Bereiches zu ermöglichen. Mit dem Pächter der Fläche 
(Kaffeerösterei) wird vereinbart, wer für die Räumung der Kübel vor dem Fastnachtszug 
verantwortlich ist. 

2) Vor Eissalon „La Scala“: 

Die dort vorhandenen Blumenkübel werden gegen Holzblumenkübel so ausgetauscht, dass 
sie wie die Betonkübel in die Außenbewirtschaftung integriert sind und so weiterhin Teil der 
Begrenzung der gepachteten Fläche bleiben. 

3) Vor „Handelszone“: 

Hinsichtlich der von der Handelszone gepachteten Fläche vor dem Ladeneingang wird 
berücksichtigt, dass diese zur Warenaufstellung angemietet wurde und deshalb dort kein 
Blumenkübel aufgestellt bzw. montiert wird. Der Pächter wird hiervon in Kenntnis gesetzt. 
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4) Gegenüber der Postfiliale (s. SV Nr. 42): 

Es wird der Postfiliale/Postbank die Möglichkeit eingeräumt, während der üblichen 
Geschäftszeiten den vor Haus Nr. 29 vorhandenen Parkplatz für Ladevorgänge zu nutzen. 
Die Beschilderung wird entsprechend geändert: Statt Erlaubnis des Kurzzeitparkens mit 
Parkscheibe wird eingeschränktes Haltverbot (zwischen 7 und 18 Uhr) ausgewiesen. 
Die Kontrollen seitens der Stadtpolizei sind – insbesondere nach der Ausstattung der Mainzer 
Straße mit den neuen Blumenkübeln – deutlich zu verstärken, um die Einhaltung der 
Straßenverkehrsordnung etc. in diesem Bereich zu gewährleisten. 

Beschluss Nr. 0033 

Die Anträge der AUF- und SPD-Fraktion werden in folgender Form angenommen:

Der Magistrat wird gebeten, die Blumenkästen in der Mainzer Straße - mit Ausnahme der drei 
vor der Kaffeerösterei - durch 17 neue Blumenkästen, fest im Boden verankerte und nach 
dem Muster „Kleine Kirchenstraße“ inkl. der Erstbepflanzung, zu ersetzen (s. beigefügte 
Standortskizze des Tiefbau- und Vermessungsamtes). Der Ortsbeirat beruft sich auf die 
Zusage von Herrn Stadtrat Kowol im Rahmen eines Vor-Ort-Termins am 7. September 2021. 

Zu folgenden vorgesehenen Standorten sollen vorab der Verwirklichung der Maßnahme 
Klärungen mit den anliegenden Geschäften mit folgender Zielrichtung stattfinden: 

1. Vor dem Eissalon „La Scala“ - Hinweis des OBR: Die dort vorhandenen Blumenkübel 
sollten gegen Holzblumenkübel so ausgetauscht werden, dass sie wie die Betonkübel in 
die Außenbewirtschaftung integriert sind und so weiterhin Teil der Begrenzung der 
gepachteten Fläche bleiben. 

2. Vor der „Handelszone“: Hinsichtlich der von der Handelszone gepachteten Fläche vor 
dem Ladeneingang wird berücksichtigt, dass diese zur Warenaufstellung angemietet 
wurde und deshalb dort kein Blumenkübel aufgestellt bzw. montiert wird. Der Pächter 
wird hiervon in Kenntnis gesetzt.

3. Gegenüber der Postfiliale: Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob der Postfiliale/Post-
bank die Möglichkeit eingeräumt werden kann, während der üblichen Geschäftszeiten den 
vor der Haus Nr. 29 vorhandenen Parkplatz für Ladevorgänge zu nutzen, beispielsweise 
in dem statt Erlaubnis des Kurzzeitparkens mit Parkscheibe eingeschränktes Haltverbot 
(zwischen 7 und 18 Uhr) ausgewiesen wird.

Die Kontrollen seitens der Stadtpolizei sind – insbesondere nach der Ausstattung der Mainzer 
Straße mit den neuen Blumenkübeln – deutlich zu verstärken, um die Einhaltung der Straßen-
verkehrsordnung etc. in diesem Bereich zu gewährleisten.
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Verteiler:
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